Dienstvereinbarung
zwischen
der Dienststelle …,
vertreten durch die Dienststellenleitung Herr/Frau …,

und dem Personalrat der Dienststelle …,
vertreten durch die/den Vorsitzende(n) …,

zur Unfallverhütung

Vorbemerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Sprachform bei der Formulierung dieser Dienstvereinbarung gewählt. Personalrat und Dienststellenleitung versichern, dass sie alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und andere Personen diskriminierungsfrei und gleichberechtigt behandeln werden.

§ 1 - Zweck
Eine effektive Unfallverhütung ist nur möglich, wenn Belegschaft, Betriebsrat und Dienststellenleitung sich gemeinsam um die Umsetzung der einschlägigen Vorschriften bemühen. Für eine wirkungsvolle Zusammenarbeit wird eine dienstliche Arbeitsanweisung entworfen, die auf die Besonderheiten des Betriebes bzw. Dienststelle zugeschnitten ist. Diese Anweisung hat zudem den Vorteil, dass sie eine sonst erforderliche Vielzahl von Einzelanweisungen und – maßnahmen entbehrlich macht.

§ 2 - Sicherheitsorgane
Die Dienststellenleitung sorgt für die notwendigen Rahmenbedingungen. Dazu gehört insbesondere der Einsatz von Sicherheitsorganen wie z. B. eines Sicherheitsbeauftragten und die Anwendung von Sicherheitseinrichtungen.

Der Personalrat wird ein Mitglied mit der Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Bereich der Unfallverhütung beauftragen. Dieses Mitglied ist zur Erfüllung seiner Aufgaben im erforderlichen Umfang und unter Fortzahlung der Vergütung von der Arbeit freizustellen.

§ 3 - Pflichten der Beschäftigten
Alle Beschäftigten der Dienststelle sind verpflichtet,

· die Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsanweisungen einzuhalten,
· die Hinweise und Warnungen auf Geräten etc. zu befolgen,
· die vorgeschriebene Schutzkleidung und – ausrüstung zu tragen und
· die Sicherheit der anderen Beschäftigten nicht außer Acht zu lassen.

Beschäftigte, die neu in die Dienststelle eintreten oder neue Aufgaben übertragen bekommen, sind über die Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitshinweise und sonstigen Sicherheitsanweisungen zu unterweisen.

Unabhängig von einer gesetzlichen Verfolgung werden Verstöße gegen Vorschriften, Hinweise und Anweisungen zum Unfallschutz mit den Sanktionen geahndet, die in der Betriebsordnung niedergelegt sind.

§ 4 - Einweisung und Kontrolle
Dienststellenleitung und Personalrat legen gemeinsam fest, wer in den einzelnen Bereichen die Einhaltung der Vorschriften durch die Mitarbeiter zu kontrollieren und neue Beschäftigte einzuführen hat.

Die mit dem Arbeitsschutz betrauten Beschäftigten werden in Zusammenarbeit mit dem Personalrat Vorschläge für Arbeitsschutzausrüstungen und –kleidung machen. Die Dienststellenleitung legt anschließend fest, welche Schutzmittel benutzt werden müssen. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften werden von dieser Regelung nicht berührt.

§ 5 - Meldung von Dienst- oder Arbeitsunfällen
Arbeits- und Dienstunfälle sind vom Verletzten oder Zeugen unverzüglich dem zuständigen Vorgesetzten zu melden. Außerdem ist in jedem Fall eine Unfallanzeige von dem Vorgesetzten ggf. mit Hilfe des Verletzten zu erstellen und an die Personalabteilung weiterzuleiten.

Die Rechte des Personalrats, die den Gesundheits- und Arbeitsschutz betreffend, bleiben unberührt.

§ 6 - Berichtspflicht
Sowohl die Dienststellenleitung wie auch der Personalrat werden in jeder Dienstversammlung über die Entwicklung des Arbeitsschutzes und die Zahl der Dienst- und  Arbeitsunfälle Bericht erstatten. Die Beschäftigten erhalten Gelegenheit, Stellung zu nehmen, Beanstandungen vorzubringen und Verbesserungsvorschläge zu machen.

Dienststellenleitung und Personalrat haben die Belegschaft in den Dienstversammlungen erneut auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften und –anweisungen hinzuweisen.

§ 7 - Inkrafttreten und Kündigung
Diese Dienstvereinbarung tritt mit dem Tage der Unterzeichnung in Kraft und kann von beiden Seiten mit einer Frist von ...  Monaten gekündigt werden.

..., den 							Unterschriften



Dieser kostenlose Download stammt aus einer Ausgabe von „Personalrat heute“.
Sollten sie noch kein Abonnent sein, können Sie Ihre KOSTENLOSE Gratis-Ausgabe jetzt kostenlos anfordern. Ich bin sicher: Sie werden begeistert sein!
· Ja, ich möchte „Personalrat heute“ gratis testen und von allen Vorteilen profitieren: 

Ich erhalte gratis die 1. Ausgabe des 8-seitigen Informationsdienstes „Personalrat heute“. Kostenlos und ohne jedes Risiko – sowohl in Print als auch digital als pdf. Die Probeausgaben beider Formate darf ich in jedem Fall behalten. Ebenso darf ich die Gratis-Broschüre „So wird Ihre nächste Personalversammlung ein voller Erfolg“ in jedem Fall behalten. Nach Erhalt habe ich eine Ansichtszeit von 4 Wochen. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten
1. Beide Formate konnten mich überzeugen: Dann muss ich nichts weiter tun. Melde ich mich innerhalb der Ansichtszeit nicht beim Verlag, erhalte ich automatisch die weiteren Ausgaben zu einem Preis von 20,90 € + 10,45 € = 31,35 € pro Ausgabe + MwSt. + 2,60 € Versand. Der Informationsdienst erscheint 32 mal im Jahr. Ich kann den Bezug jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen.
2. Ich möchte „Personalrat heute“ nur in Print oder nur digital als PDF weiter beziehen: Dann gebe ich Ihnen in diesem Fall innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Ausgaben Bescheid, welche Variante ich gerne weiterbeziehen möchte. Dann beträgt der Preis für Print 20,90 € + MwSt. + 2,60 € Porto und Versand und für die digitale PDF-Version 20,90 € + MwSt. je Ausgabe. Ich kann den Bezug jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen. Ich melde mich auch innerhalb der 4 Wochen nach Erhalt der Gratisausgabe, falls ich wider Erwarten keinen weiteren Bezug wünsche.

Vorname, Name:	____________________________________ (PRHWSANG4)
Firma:		____________________________________
Straße + Nr.:	____________________________________
Postleitzahl:		____________________________________
Ort:			____________________________________
E-Mail:		____________________________________
Telefon:		____________________________________
Unterschrift:	____________________________________
Jetzt ausfüllen und absenden an:
· Fax: 0931-4170497
· Telefon: 0931-4170427
· Post: Praktimedia GmbH, Winkelhausen 27, 51519 Odenthal
· E-Mail: kundenservice@praktimedia.de 

Unser Angebot richtet sich nur an Unternehmen, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel, freie Berufe, öffentliche oder karitative Einrichtungen, den öffentlichen Dienst und Behörden sowie Verbände oder vergleichbare Institutionen und ist ausschließlich zur Verwendung in der beruflichen bzw. gewerblich oder selbständigen Arbeit vorgesehen. Nähere Auskünfte zum Datenschutz finden Sie unter www.praktimedia.de
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